
Man schloß in einem verhängnisvollen Rückschlußverfah- Glaubensentwicklung des heranwachsenden Kindes Zzeit-
ren VOoO  - der Kindertaufe auf die Erbsünde und VvVon dieser lich stafteln, w1e Bonnard vorschlägt?
zurück autf die Notwendigkeıt der Kindertaufe. Die Ar- Die damıit angeschnittene rage der Zuordnung einer
gumentatıon VO  3 der Erbsünde her wırd durch die euere Iniıtiationsphase 1Ns Christentum Z einem bestimmten
Erbsüundendiskussion (vgl Oktober 19745 485—490) „Grad“ der Glaubensentwicklung verweıst auf die da-
beträchrtlich ıfterenziıert un relatıviert, zumal wenn INa  3 hinterstehende allgemeine rage nach dem Verhältnis von
hinzunimmt, W as die eueitC Theologie über den unıversalen Taute un Glaube. Der bisher 1Ns Spiel gebrachte Stell-
Heilswillen un: die außerkirchlichen Heilswege erarbeıtet vertretungsgedanke hat ZWAar nıcht VO  - einer spaterenhat Die Heilsnotwendigkeit der Taute 1St etztliıch wıne Ratıfızierung der vorwessSlCcNOMMENCN Glaubensentschei-
VO Gott freı Notwendigkeit, die ıh selbst 1in se1- dung dispensieren wollen. Gerade diese 1St aber auch be;
LECIN Heilshandeln ıcht begrenzen kann, sondern immer gläubigen Eltern 1n der heutigen soz1i0-kulturellen Sıtua-
umta(ßt ISt VO  —$ seinem unıversalen Heilswillen. Heilsnot- tıon nıcht mehr selbstverständlich, wie die iINasseN-
wendig 1mM Sınne 1St allein der Glaube. Dieser haften Abmeldungen VO Religionsunterricht ın den P-aber ISt eın souveranes Geschenk CGottes. bertären Entwicklungsjahren zeıgen. So stößt in  =) auf die
Auch das Argument, daß die Tautfe eın Zeichen der entscheidende rage nach dem Verhältnis VO  - Gott un
vorkommenden Gnade Gottes sel, gilt 1n gleicher Weise Mensch, VO  s (Sottes Anrut un menschlicher Glaubensant-
VO  $ der Taute des Erwachsenen oder Jugendlichen. Auch WOrt Diese rage legt aber auf dem Hintergrund der
der treie un bewußte Entschluß, sıch tauten lassen, 1St heutigen kirchlichen wIıe gesellschaftlichen Sıtuation ıne
gerade ın seiner Freiheit TE AÄAntwort des Menschen auf Lösung nahe, die beide Faktoren gut w1e€e möglıch
den zuvorkommenden un diese Antwort erst ermOg- wahren sucht. Wenn dies auch 1M könkreten Leben VO

ıchenden Anrut Gottes. Sosehr INan selbstverständlich Fall Fall verschieden seiın wırd, 5 dürfte die allgemeine
auf eın Entscheidungschristentum hinwirken un hinerzie- Entwicklung un ine geschichtlich-dynamische Glaubens-
hen mujßß, sehr 1St dieses bzw die Taufgnade nıcht —- sıcht für ıne zeitliıche Auseinanderfaltung der cQristlichen
vekehrt die Folge der treien Entscheidung des Menschen Inıtiation VO Taufe, Fırmung un Eucharistie sprechen,
Z Taute Beide Aspekte gehören vielmehr untrennbar reilich eingebettet 1n die Glaubenssolidarıität VO  S Familie

un Gemeinde. Franz SchmalzIM Diese freie Glaubensentscheidung darf jedoch
nıcht spiritualistisch übertrieben werden. Dıie VO  3 (Ze:

Vgl den deutschen Wortlaut 1n * Molinsk: (Hrsg.), Diskussionwohnheıten, kulturellen, soz1ıalen un psychologischen dıe Taufe, Verlag Pfeifter, München 19716 169— 182
Vorpragungen unbeeinflußte Freiheıit xibt N1C]  L  ht Der In „Paroisse lıturgie“ November/Dezember 197 515
Finwand VO:  ; der Fremdbestimmung des Kındes durch die Vgl Le du bapteme, ın ! Etudes, Oktober 19270, W3

Taufentscheidung der Eltern, die dessen Wuürde sel, 4 Vgl L’avenır du bapteme, Lyon 1970

steht auf schwachen Füßen Schrift un Tradıtion sehen Vgl Zzwel Neuerscheinungen der Jüngsten Zeıt: Kasper (Hrsg.),
Christsein hne Entscheidung der Soll diıe Kirche Kınder taufen?,eıl un Unhe:il des Menschen VO der Solidarität aller Matthias-Grünewald-Verlag, Maınz 1970, und Molinski, Anm

Menschen her Die Taufe 1St „immer auch auf das Wır der Auch der sSeIt Tre1 Jahren arbeitende Taufausschufßs der EKU hat 1m
Dezember 1971 seiıne Studien abgeschlossen und 1n Buchtorm BC-Gemeinde bezogen“. Das alles heißt aber dennoch nıcht,

da{fß eın theologisch grundsätzlich möglicher Ausnahme- legt. Vgl Zu arl Barths Lehre VO:!  3 der Taute, Gütersloher Verlags-
Aaus erd Mohn 1971 Es biıetet D auch eine Aufarbeitung des

tall; die Säuglingstaufe, der Regelfall sein oll Man weiß theologischen Materials AL Säuglingstaufe.
heute viel VO  e der Anthropologie des Kındes, da{ß in  3 Vgl Exeler-D. Zımmermann, Zur Praxıis der Kindertaufe, 1n :

Kasper, O., 16018das Kindsein als eıgene menschliche Existenzweıse ansehen
€e70Y, Kennt das Neue Testament die Kindertaufe?, In Kas-mufß. Sollte INa  3 1aber nıcht gerade deshalb den (Gesamt-

Der, o’
VOIrgans der Initiatiıon 1Ns Christentum MIt Taufe, Fır- Schoonenberg, Theologische Fragen ZUur Kindertaufe, in : Kas-
MUunNng un Eucharistie als Einheit gesehen gemäfs der PCT, O) 108——1?8.

Vernachlässigt die ırche den theologischen achwuchs
ZUT Frage der Laienhabilitation

uch der kirchlichen Offentlichkeit ISt aktisch unbekannt, tätsfakultäten un der inzwischen konstitulerten Fachver-
daß Laıen in den theologischen Kernfächern VO  - der Ha- LreLUuUNg Katholische Theologie der Bundesassistentenkon-
biliıtation und der Annahme eines Lehrstuhls ausgeschlos- terenz. ber alle Beratungen SOWIl1e andere Inıtiatıven,

wıe die Erklärung des Wissenschaftlichen KollegiumsSCIN sind. Und angesichts der verhältnismäßig kleinen Zahl
der Betroffenen, nämlıich der promovıerten bzw Ö  - katholischer Laijentheologen VO Sommersemester 1969,
vierenden „Laientheologen“, brauchte dieser Stelle haben über dıe Entscheidung der Vollversammlung der
nıcht noch einmal berichtet werden (vgl Oktober Deutschen Bischofskonterenz VO Q 1968 hıinaus
1968, 478—481), wenn die rage der Lajenhabilitation keine weiterführenden Ergebnisse gebracht.
nıcht symptomatisch für die gegenwärtige Sıtuation der
Kirche ware. Sıe 1St aber eın Beispiel dafür, da{fß längst Bisheriger Ausweg: die Brückenfächer
überfällige Entscheidungen immer wieder aufgeschoben,

zukunftsweisend gelöst werden. Auft dieser Vollversammlung war der Grundsatz aufge-
Selit etwa2 1960 verstärkt seit 1968 erscheint die LaıJen- stellt worden, „dafß 1n den katholisch-theologischen Fa-
habıilitation als Tagesordnungspunkt der Vollversamm- kultäten Nn ıhrer überragenden Bedeutung für die
lung der Deutschen Bischofskonterenz, des Westdeutschen Priesterausbildung gemäfß den kirchlichen un konkorda-
Fakultätentages der katholisch-theologischen Uniivers1- tären- Vorschrii’gen NUr Priester ZATE Habilitation oder
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Lehrstuhl zugelassen werden Einzelfall ann chen un 1Ne Kommissıon EINSESELIZT Ihr gehörten drei
1ine Dıiıspens gewährt werden für solche Fächer, „für die Bischöfe und VIier Professoren, aber eın Vertreter der Be-
über das theologische Fachstudium hinaus 1ine Fachaus- troftenen SIC trat sıch NUr einmal kurzen Be-
bildung anderen Dıiszıplin ertorderlich 1ST LLAINl- sprechung In der Vollversammlung der Bischofskonferenz
lich Philosophie, Christ] Soziallehre, Christl] Archäolo- VO: anl 1971 wurde der Vorsitzende, Kardinal
g1C, Christ/] Kunstgeschichte, Sakrale Musik Pastoral- Döbptner, beauftragt, Rom die Zustimmung ZUur Zu-
medizin, Religionspädagogik un -didaktik Diese Dis- lassung VO  $ Laijentheologen 10 M Habilitation über die
PCNS wırd Nur erteıilt wenn W as umstrıttiten 1St „Brückenfächer“ hinaus bestimmenden Be-

Lehre un sıttliche Führung des Betreftenden keine dingungen erwırken.
Bedenken bestehen (nıhıl obstat) wWenn der Habilitierte Diese Bedingungen lauten da{fß 1116 parıtätische Besetzungbzw Berufene zusichert NUur dem Nn  u umgrenzten
Fachgebiet lesen, für das die Dıspens erteıilt wurde (vg]l

mi Priestern und Laıen nıcht Betracht kommt (was Aus
dem „COMMUNILTE der Ratıo fundamentalıs geschlossenden Text des Protokalls bei Neumann Anhang VO  3 wiırd) da{fß für Habilitation VO  — Priestern und LaıienRahner, Zur Reform des Theologiestudiums, Herder, Rechtgläubigkeıit, Leben Aaus dem Glauben un mehrjäh-Freiburg 1969 104 Anm 10) rMgcC pastorale Tätigkeit (im außerunıversitären Bereich)

egen diese Regelung erhoben sıch schwerwiegende Be- erforderlich sınd daß das „nıhıl obstat“ erteılt wiırd das
„nıcht blo{fß Zulassung, sondern kırchliche Sendung ZuUurdenken ıne Aufteilung der Theologie Kerntächer

und „Brückenfächer widerspricht der Einheit der Theo- Verkündıgung der Botschaft Christi nach der Lehre der
logie 7zudem 1ST die Trennung 7zwischen iıhnen W155C11- Kırche bedeutet un: da{ß bei Laıen schließlich die schon
schaftstheoretisch SAr nıcht adäquat durchführbar nbe- be] den Brückenfächern notwendige Dispens VO ZUustan-

rücksichtigt bleibt daß auch die theologischen Kern- digen Ortsbischof erteilt wiırd evtl Mitwirkung
fächer“ ohne ENAUC Kenntnis der Methoden un Proble- Ommı1ssıon der Deutschen Bischotfskonterenz

„anderer Dıiszıplinen über das theologische Fach- Wıe inzwischen bekanntgeworden 1ST kam AaUuUs Rom auf
studium hinaus gar nıcht aNngCeMESSCHN betrieben werden die Anfrage des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskon-
können (Das gilt für die systematischen Fächer ebenso ferenz die Antwort Rom sCc1 nıcht zuständig, die OLWeEeN-
W1e für die exegetischen, historischen un praktischen Fä- dige Entscheidung lıege bei den deutschen Bischöfen Dar-
cher.) Überdies 1ST 1Ne Ausrichtung der theologischen Fa- autfhin hat die Vollversammlung der deutschen Bischöfe
kultäten auf die Priesterausbildung WCNISCI MOS- VO 70s 1971 erneut Ausschufß gebildet der
lich (nur eLIwa2 ein Drittel der Hörer erstreben die Priester- den Entwurf Dokumentes ZUur Lehrtätigkeit VO  —

weihe) ganz abgesehen davon, daß dieses Argument die Nıchtpriestern an theologischen Fakultäten erarbeiten oll
Abschaffung theologischer Fakultäten staatlıchen Unı1i1- der autf der kommenden Frühjahrsvollversammlung be-
versitaten eher fördert als aufhält: ine Begrenzung der schlossen werden oll IDiesem Ausschuß gehören W 16-
Venia legendi auf e1inNn Teilgebiet Faches widerspricht derum drei Bischöfe un dreı Professoren a VO  — denen

41€e un Ordinarius Brückenfach 1ST onder grundgesetzlich garantıerten Freiheit VO  3 Forschung
und Lehre: schon der Ausschlu{fß VO  3 der Habilitation 1ST die Gruppe der Betroftenen wieder nıcht vertreten

staatlichen Unıiversıiutät widerspricht dem Grundge- (trotz verschiedener dahingehender Anträge, auch
setiz (vg]l die Gutachten der Protessoren Neumann un Antrags AaUS Kommlissıon der Bischotskonterenz

Steinmmüller Anhang VO  ; Rahner, selbst)
Überblickt 112a  — die neueste Entwicklung, kann INa  —$ nur

Ist Rom großzügiger? W E1 Ergebnisse annehmen Seıit eLtwa2 Anfang 1971
scheint das Argument fallengelassen sein INa  =.

ZUur Regelung der Laijenhabilitation Konkordatsver-Praktisch blieb diese Regelung bedeutungslos bisher sınd
NUur W el Habilitationen Brückenfächern bekanntge- handlungen eintreten, die Recht als Jangwierig un
worden Wenn in  — edenkt, daß VO  3 den etwa2a 140 Assı- schwierig angesehen wurden Damıt erübrigt sıch die Klä-
tenten Universitätsfakultäten mehr als die Hilfte rung der Frage, ob solche Verhandlungen überhaupt CI -

torderlich Es darf werden daß dieseLaıen sınd un ihr Anteıl eher noch Zunehmen 1ST
wird schlagartig die Situation deutlich Der Betrieb Meinungsänderung auf die Ratıo fundamentalıs VO Ja-

1Ur 970 zurückzuführen 1ST Dıie Bischofskonferenzden theologischen Fakultäten 1St ohne Laıen Sal nıcht mehr sieht sıch CZWUNSCH, 1nNe Entscheidung herbeizuführenaufrechtzuerhalten Da Assıistentenstellen ursprünglıch
der Vorbereitung auf dıe wissenschaftliche Lautbahn die- Ob diese tatsächlich auf der Sıtzung diesem Frühjahr
nNen werden bis heute solche Stellen bei Vergabe fallen wırd 1ST noch völlig often ften 1ST auch in wel-
Laien zweckentfremdet un: deren Inhaber dadurch de- chem Sınne S1EC £511t
klassıert, daß SIC VO  - wissenschaftlicher Qualifi-
kation ausgeschlossen werden. Schwer einsichtige Begründungen
Anfang 1970 wurde VO  _ der Unterrichtskongregation
1881 Rom die (längere eıt NUur iınoffiziell bekannte) ,Ratıo Dıie OmmMIssSION Z Vorbereitung Vorlage für die
fundamentalis iNsSt1fution1: sacerdotalıs“ veröffentlicht kommende Vollversammlung der Deutschen Bischofskon-
vgl Maı 1970 215) Darın wırd festgestellt, da terenz cesteht VOTL keiner leichten Aufgabe, da s1e 111C LÖö-
die theologischen Lehrer der Regel, „COMMUNITELr Tr1ie- Sung suchen MU: die über den Rahmen der Bestimmungen
Ster sein sollten Auf der Priesterweihe als Voraussetzung der Vollversammlung der Bischofskonferenz VO März
für die Übernahme Lehraufgabe wırd also ıcht DC- 1971 hinausgeht Dıieser Beschlufß enthält VOTLr allem ıne

nerell bestanden. Dementsprechend hat die Vollversamm- ausschliefßlich die Laıen betreftende Bestimmung, die
lung der Deutschen Bischofskonferenz VO 21 Bedenken Anlaß zibt, nämlich die Notwendigkeıit

Dıspens Wenn 111e Dıispens „ CIM hoheitlicher Akt (1st),1970 die Frage der Laienhabilitation VO  3 bespro-
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der die Verpflichtungskraft eines kirchlichen Gesetzes sein soll, „sondern kirchliche Sendung ZUr Verkündi-
gyunsten einzelner Personen oder bestimmter Personen- SUung der Botschaft Christi nach der Lehre der Kirche“.
kreise AUS bes Veranlassung teilweise oder vorübergehend Nımmt INa  - diese Bestimmung SCHAU, dürften ohl tat-
aufhebrt“ (sO 1mM ILL, 419), 1St fragen, VO  — wel- säachlich Verfahrensänderungen notwendig sein. Gegenwär-
chem (Gesetz dann 1er dıspensiert werden soll. Wenn nıcht t1g wırd das nıhi;l obstat VO zuständıgen Mınısteriıum
einmal dıe römische Rahmenordnung ıne Dispens vorsieht, beim zuständigen Bischof erfragt un auch dem Mın1ı-
mu{fß die Regelung der Lajenhabilitation auf dem Dispens- ster1um mitgeteıilt. Dıie kıirchliche Sendung aber könnte
WCS als Ausdruck besonderer Vorbehalte aufgefafßt WwWer- nıcht dem Mınıster1um, sondern 1Ur dem Sendenden
den, welche die Laientheologen generell treften. Dıie bei mitgeteilt werden. Zudem wırd mıt der geENAaNNTEN Formu-
Berufungen (auch tür Laıien autf Lehrstühlen pädago- lierung eher die Predigtvollmacht umschrieben als die
gischen Hochschulen) übliche Regelung des nıh;l obstat Aufgabe eınes akademischen Lehrers. Dabei bleibt die
dürfte auch für die Habilitation un: Berufung VO  3 Laıien Notwendigkeit des nıhıl obstat unbestritten. Die rage

Universitätstakultäten vollauf enugen. allerdings, die besonders driıngend einer befriedigenden
Lösung harrt, lautet: Nach welchen Kriterien wird dasEbensowenig w ıe iıne Diıspens Juristisch begründen seın nıhıl obstat erteijlt? Es se1 hıer NUr daran erinnert, da{(ßdürfte, ann s1e theologisch begründet werden. Es 1St nıcht kürzlich eiınem Dozenten das nıhil obstat 1n einer Diözesemöglich, w1e auch die Praxıs iınzwischen eindeutig gezeigt

hat, einen Unterschied 7zwiıischen einer Laijen- un Priester- erteıilt wurde, nachdem ıhm tür dasselbe Lehr-
gebiet ın eıner anderen verweıgert worden WAar.theologie testzustellen. Daß das akademische Lehramt der

Theologie 1n besonderer Zuordnung ZUu Weıhepriester-
u  3 stehe, wıe ıne Stellungnahme der Münchener Theo- Zweiıtel der Kirchlichkeit der Laien?
logischen Fakultät VO 1963 teststellt (zıt. nach einem
Brieft VO  3 Prot May als Vorsitzendem des Fakultäten- Im vorhergehenden wurde abgesehen VO  —$ a 1l den Fragen,

VO 1965 die deutschen Bischöfe), wird INan die sıch miıt der Hochschulreform un der AÄnderung der
nıcht ohne weıteres behaupten können. In ÖOsterreich ISt Personalkörperstruktur stellen werden. Nur einıge se]en
beispielsweise für die Habilitation auch 1n den „Kern- tormulijert: Was wırd, wenn die Habilitation generell eNTt-

ächern“ über das „nıhiıl obstat“ hınaus keine Dıispens NOT- fällt, nachdem s1e schon heute nıcht unbedingte Voraus-
wendig un: das akademische Lehramt 1m „Mittel- SCETZUNg für eıne Berufung ist? Was geschieht, wWenn eın

ale sich ıne ausgeschriebene Protessur bewirbt? Wasbau der theologischen Fakultäten W1e den pädago-
gischen Hochschulen wird ın iımmerhiın beträchtlicher geschieht, wenn die pädagogischen Hochschulen 1ın abseh-
Zahl Laıien übertragen. Zu bedenken 1St auch, da{fß Laıien barer eıit mi1ıt den Unıiversitäten Gesamthochschulen

zusammengefaft werden? Angesichts dieser Fragen C1I-neuerdings ın steigendem Maße auch ZUur Predigt heran-
SCZOSCNH werden. Wenn aber der Auftrag ZUTR Predigt wecken die bisherigen Entscheidungen der Bischots-
ohne „Dispens“ erteılt wird, kann 1ine Dıspens für Ha- konferenz den Anschein, als ob sıch noch auf Jlange eıt
bilitation un Berufung 11UT andere als jJuristische un die gegenwärtige Sıtuation nıcht änderte.
theologische Gründe haben och bleiben auch mıiıt diesen Fragen die grundlegendsten
Es dürfte tür kirchliche Stellen keine unmittelbare Mög- Probleme noch unausgesprochen: Werden die theologischen

Fakultäten überhaupt den Universıitäiäten Bestandıchkeit geben, staatliche Fakultäten verpflichten, be1
der Besetzung VO  3 Lehrstühlen Laıijen 1Ur unterhalb der haben? Werden die Kräfte 1ın der Gesellschaft, dıie
Grenze der Parıtät berücksichtigen. Für eiıne staatliche theologischer Fakultäten religionswissenschaftlıche Fach-

ereıche schaffen wollen, sıch durchsetzen? YSt mıi1ıt dıesenFakultät können be1 der Besetzung VO  - Lehrstühlen allein
Qualifikationen des ewerbers 1n Forschung un Lehre Fragen wird deutlıch, w1e bedauerlich der gegenwärtige
mafßgeblich se1N. Daraus können dıe kıirchlichen Stellen Fragestand hınter den latent vorhandenen un: demnächst
Nur die Konsequenz zıehen, genügend qualifizierte heo- ften autf uns zukommenden Problemen zurückbleibt

un in diesem Sınne 1St die Behandlung der Laienhabilita-logen für die wissenschaftliche Arbeit treizustellen. Zu-
nächst aber geht SBar nıcht eine höchstens parıtätische tıon auch symptomatisch für die kirchliche Sıtuation über-
Besetzung VO Lehrstühlen, sondern die Aufhebung haupt Statt für einen genügenden wissenschaftlich qualifi-

zierten Nachwuchs SOTSCH, der 1ın der kommendeneınes prinzipiellen Auschlusses VO  - Laien.
ıne mehrjährige praktische pastorale Tätigkeit 1mM außer- Generatıion Theologie betreibt, schränkt INa  $ den Kreıs

der Bewerber Aaus sachfremden Gründen nachhaltıg e1n,unıversıtären Bereıich 1St für einen Laıien schwerlich nach- einen siıch überholten Zustand weıter aufrechtzu-Zzuweısen, un WAar deswegen, weıl bislang völlıg unklar
iSt. W 45 „pastoraler Tätigkeit“ Nau verstehen erhalten. Statt 19008 auch Laientheologen ZUT: Habilitation

zuzulassen (wıe INa  — sich WeNnNn auch MIt großer Ver-1St. Übrigens wırd diese Vorschrift bei Priestern sehr Nnier- patung entschlossen hat, se1t 1968 auch Ordens-schiedlich gehandhabt un 1St nıcht generel]l Bestandteil theologen habılitieren), geht immer noch dieder Habilitationsordnung. diese Bestimmung 1n die Abwehr VO  =) Laientheologen AUuUS der wissenschaftlichenKompetenz kırchlicher Entscheidung tällt, 1St zudem frag- Theologie, obwohl s1e, WwW1e iın der Zwischenzeit sıch pC-lich Dafß IMNıt dıeser Forderung ein wichtiges Problem zeıgt haben dürfte, nıcht wenıger „zuverlässig“ sınd alsgedeutet wırd, nämlich der Praxisbezug der theologischen
Wissenschaft, steht außer Zweiftel, NUur kann nıcht auf Priestertheologen. Da(ß Laien „MIt Vorliebe Außenposı-

tionen in Wissenschaft und kirchlichem Leben beziehen“,diese Weıse gelöst werden. daß S1C „die Bindung der katholisch-theologischen Fakul-
Die übrigen Bestimmungen der Vollversammlung der taten Al die Kirchen schmälern“ (sO Prof May in dem
Bischofskonferenz VO Mäaärz 1971 werten Fragen auf, die obengenannten Brief), wırd 111a  > ohl nıcht aufrechter-
Priester un Laıien gleichermaßen betreffen, VOT allem halten können. Haben nıcht zahlreiche „Priestertheo-
bezüglich des nıhıl obstat. Zunächst fällt nämlich auf, dafß logen“, al deren Kirchlichkeit inzwischen nıcht Z7wWEel1-
das nıhil obstat ausdrücklich nıcht mehr „bloß Zulassung“ feln 1St, für maßgebliche Personen der Kirchenleitung
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Jange iıne „Außenposition“ eingenommen? Und erstreckt stehen? Da s1e den Engpaß 1n manchen Disziplinen
sich das Mißtrauen gegenüber theologischen Lehrern heute kennen, annn INa  a den Vorwurf nıcht unterdrücken, die
nıcht durchaus auch aut Priestertheologen? Wann wırd Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses nıcht entschie-
INa  — also Z Kenntnis nehmen, WwW1e€e wen1g theologische den betrieben haben
Nachwuchskräfte ZUT Verfügung stehen, da{ß manche
Befugnislisten heute überhaupt iıcht mehr mIiıt einem Fıne wegweisende Lösung ist notwendigDreiervorschlag versehen werden können?

Als Fazıt annn inNnan zıehen, daß hier w1e auch ın anderenBislang hat keine theologische Fakultät eiınen Laien ın
eiınem „Kernfach“ habılitieren können, obwohl in den Fragen ine posıtıve un zufriedenstellende Regelung

Habilitationsordnungen die Ordinatıon nıcht schwerlich ISt Die bisherige Erfolglosigkeit
mehr oder nıcht mehr generell als Voraussetzung der aller Bemühungen, der vieltach unartikulierte Widerstand,
Habilıiıtation verlangt wiırd. Auch hat ine Fakultät, die die ‚A schweren Bedenken unterliegenden Bestimmun-
eınen Laien 1n eınem Kerntach dıe Stelle der Be- SCH für ine Zulassung VO  _ Laien 1ın den Kernfächern
rufungsliıste SCUTZUEG, nach inzwischen mehrjährıigen emu- deuten auf grundlegende Vorbehalte die Laıen

1m theologischen Lehramt hın Dabeı war dringend gEe-hungen die Berufung bislang ıcht erreichen können. An-
gesichts dieser wen1g ermutigenden Erfahrungen 1St die boten, ine Je nach Aufgaben un Charismen unterschie-
Inaktıvıtät der meıisten theologischen Fakultäten VeOI - dene, in der Sache aber partnerschaftliche Zusammenarbeit

VO  — allen Christen, Bischöfen, Priestern un: Laıen, eINZU-ständlich, 1aber mehr bedauern. Denn gerade s1e
leiten. Statt dessen werden bestimmte Barrieren autfrecht-sind CS, die die Mitarbeit VO Laien 1n Anspruch NOM-

[IMeN haben un nehmen mußten. iıne Benachteiligung VO  —$ erhalten, die ZWAar gewohnt, 1aber ıcht deswegen schon
Laien 1im Mittelbau der Fakultäten ist WAar nıcht ekannt- gottgewollt sind. Dıie volle Gleichberechtigung der Laıien
geworden. Die überwiegende Mehrkheıt der Assısten- (und hıer w1e SOoNn: auch die der Frauen) 1n der rage
en die Priester sınd, dürften iıne Gleichberechtigung der Laienhabilitation könnte wegweısend für die Lösung
ıhrer Laienkollegen durchaus befürworten, doch hat sich VO  3 Strukturfragen se1n. Fur die Laienhabilitation würde
dıe Mehrzahl der Fakultäten ın der rage der Laienhabili- dies bedeuten, VO  - der Forderung der Dıispens abzusehen
tatıon 1ın Kernfächern nıcht engagıert. Mu{fß mMa  z daraus un die übrıgen Fragen, die Priester un: Laien gleicher-
schlıefßen, da{fß eben doch viele Ordıinarıen oder gar maßen betreften, bes das nıhıl obstat, eingehend CI -

Fakultäten mehrheitlich, SOWeIlt S1ie nıcht eintach unınter- Ortern. SOonst wiırd die luft zwischen Kirchenleitungen
YNSE Feilessiert sind, der Laienhabilitation ablehnend gegenüber- un Theologen noch größer.

Überwinden die Reformationskirchen hren
Konfessionalismus?
ZUT Leuenberger Konkordie ıner lutherisch-reformierten Kirchengemeinschaft

„kritischer Rezeptionsprozeiß wünschenswert IStS weilAuf der etzten Synode der EKD wurde bei der Beratung
des Entwurtes einer Grundordnung auf ein oku- die Unterschiede 1Mm Gottesdienst, in Frömmigkeit un
mMent verwıesen, das ZUr eıit dem Namen Leuen- Lebenshaltung der Gemeinden erheblich siınd (vgl den

Kommentar 1mM „Materialdienst des Konfessionskundli-berger „Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa”“
den Mitgliedern des Lutherischen WwW1e des Reformierten chen Instituts“ Juli—Oktober I9 82—87).
Weltbundes ZUr Prüfung vorliegt (vgl Dezember
1971 560 bzw Lutherische Monatshefte, November 197i Reformatorische Konzentration

592— 595 un Evangelische Kommentare, November
IO 664—667). Wer siıch die Mühe macht, auf die Der Ende September 1971 in Leuenberg beı Basel verab-
langjährigen Gespräche 7zwischen lutherischen un retor- schiedete, aber bisher nıcht veröffentlichte Entwurf der

Konkordie unterscheidet sıch VO Text des April 1971 mıtmierten Theologen zurückzublicken, die anläfßlich der 450Ö-
Jahrfeier der Retormatıon 1m Herbst 1967 in eın se1ınen 30 Paragraphen durch noch größere Einfachheit
Stadıiıum sınd (vgl Februar 1968, un: durch reformatorische Konzentratıion. Er wirkt VeOeI-

wırd der Feststellung kommen: das angestrebte Ziel ständlıcher un hebt siıch wohltuend aAb VO  3 der geme1in-
einer „Kirchengemeinschaft“ (was nıcht Union, Re- „Theologischen Erklärung“ der FKD (vgl
lativierung der Bekenntnisse bedeuten soll) rückt miıt der November LO Allerdings hat auch „Ka-
„Konkordie“ greifbar nahe. Dıie Beteiligten haben siıch tholizität“ 1n der Sache eingebüßt, die siıch das Ge-

Vermittlung VOo Faith an Order, 1mM Unterschied spräch 1in den USA bemüht hat, obwohl Schlufß
den auf Konsensus-Unıion zielenden und tieferangeleg- wenn auch nıcht mehr eXpress1s verbis ıne kontessio0-

ten Gesprächen zwischen Lutheranern un: Retormierten nelle „Blockbildung“ abgelehnt wird. Man sollte die Be-
1n den USA, autf das Notwendigste, eın Mınımum teilıgten hier nıcht schr beim Wort nehmen. Denn E1 -

hat das Ckumenismusdekret VO  } 1965 die KategorieÜbereinstimmung 1m Verständnis des Evangelıums be-
schränkt. Die verbleibenden, beträchtlichen Kontro- der unvollkommenen „Reformationskirchen“ als „kirch-
versfragen werden fortlaufenden Lehrgesprächen vorbe- ıche Gemeinschaften“ VO  - den „Kirchen“ der Orthodoxen
halten, die ZUuU integrierenden Bestandteil der Konkordie und Anglikaner abgehoben, ohne beachten, daß der
gehören. Sie 1st damıiıt als eın dynamischer Proze{(ß Ver- Kirchenbegrift bzw. die Relevanz des „Gesetzes” bei den
standen. Es esteht Übereinstimmung darin, da{ß noch eın Retormierten der katholischen Kirche näher steht als beı
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